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32/05 Verbrauchsteuern 

Text 

§ 15. (1) Der Inhaber des Verwendungsbetriebes ist verpflichtet, dem Zollamt Österreich jede 
Änderung der in den eingereichten Beschreibungen oder im Befundprotokoll angegebenen Verhältnisse 
anzuzeigen. 

(2) Die Anzeigen sind binnen drei Tagen, gerechnet vom Eintritt des anzuzeigenden Ereignisses, 
schriftlich zu erstatten. Das Befundprotokoll ist, soweit erforderlich, zu ergänzen. 

(3) Der Inhaber des Verwendungsbetriebes ist verpflichtet, den Freischein und die amtlichen 
Abschriften des Freischeins binnen zwei Wochen nach dem Ende des darin angegebenen Zeitraumes dem 
Zollamt Österreich zurückzugeben. Wenn das Recht, Alkohol auf Grund eines Freischeins unversteuert 
zu beziehen, schon vor dem Ende des im Freischein angegebenen Zeitraumes erloschen ist, so ist dieser 
binnen zwei Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Erlöschens, zurückzugeben. 
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